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N
ach der friedlichen Revoluti-
on 1989/90 wurde das Hoch-
schulsystem im Osten

Deutschlands völlig umgestaltet. Aus ei-
nem von der allein regierenden Partei
SED gesteuerten „Apparat“ wurden
weitgehend selbstbestimmte akademi-
sche Einrichtungen. Das wurde natür-
lich durch die politischen Verhältnisse
ermöglicht, es wurde aber ganz wesent-
lich von solchen Kollegen gestaltet, die
bereits zu DDR-Zeiten der SED und ih-
rer Politik mit Vorbehalten gegenüber
gestanden und die dafür zum Teil erheb-
liche Nachteile in Kauf genommen hat-
ten. 

Die unbedingt notwendige und von
vielen Reformgruppen energisch gefor-
derte personelle Erneuerung verlief
zwar formal in den einzelnen neuen
Ländern unterschiedlich, aber letztlich
ging es immer darum, alle Professuren
als die entscheidenden Personalien an
einer Universität neu zu besetzen. Ein
Teil dieser „Professuren neuen Rechts“
(im Unterschied zu den DDR-Professo-
ren, die ihre Titel behielten) konnte mit
sogenannten Hausberufungen besetzt
werden, d.h. alle habilitierten Wissen-
schaftler (der DDR-Grad „Dr. sc.“ war
mittlerweile auf Antrag umgewandelt

worden) hatten die Chance, sich an ih-
rer eigenen Hochschule zu bewerben.
War der Ruf ausgesprochen worden,
ging es um die Verbeamtung, die die Al-
tersgrenze betreffend in den Ländern
sehr unterschiedlich gehandhabt wurde.
In Sachsen lag die Altersgrenze relativ
niedrig, während ansonsten wesentlich
großzügiger verfahren wurde. Das hatte

aber zunächst keine Folgen, da alle Pro-
fessuren, verbeamtet oder nicht, an den
Universitäten mit den gleichen Rechten
und Pflichten ausgestattet waren. Bei
der Besetzung von leitenden Positionen
ging es nur nach der fachlichen Qualifi-
kation, d.h. auch angestellte Professo-
ren wurden Institutsleiter, Dekane,
Rektoren und übernahmen wichtige eh-
renamtliche Funktionen, z.B. als Vize-
präsident der Hochschulrektorenkonfe-
renz, und wirkten in diesen Positionen
wesentlich beim Neuaufbau der gesam-
ten Wissenschaftslandschaft mit.   

In dieser Zeit der Erneuerung der
Hochschulen war eine notwendige Be-
dingung für die Berufung auf eine Pro-
fessur eine persönliche Evaluierung. Da
gleichzeitig eine großzügige Vorruhe-
standsregelung galt, nutzten viele derje-
nigen, die nur geringe Chancen sahen,
die persönliche bzw. die folgende fachli-
che Evaluierung positiv zu bestehen,
diese Regelung aus, um aus dem Ar-
beitsleben auszuscheiden. Sie erreich-
ten, da der Einigungsvertrag eine Be-
rücksichtigung von DDR-Anwartschaf-
ten vorsah, Rentenbezüge in Höhe der
sogenannten DDR-Bestandsrentner,
d.h. derjenigen Professoren, die bereits

zu DDR-Zeiten in Ren-
te gegangen waren.

Im Einigungsvertrag
war aber eine Stichtags-
regelung zum 30. Juni
1995 vorgesehen, an
dem die Übergangsbe-
stimmungen bezüglich

der Anerkennung der DDR-Anwart-
schaften ausliefen, weil man davon aus-
ging, dass bis dahin entweder die Verbe-
amtung gegriffen hatte oder dass die Be-
troffenen sich mittlerweile selbst eine
Alterssicherung aufgebaut hätten. Wie
erwähnt, betraf aber die Verbeamtung
altersabhängig nur einen Teil der neu
berufenen Hochschullehrer, und der
Aufbau einer Alterssicherung war ent-
gegen den optimistischen Annahmen
bei der Ausarbeitung des Einigungsver-
trages in der kurzen Zeit beim besten
Willen nicht möglich gewesen. Dazu
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»Letztlich ging es darum, alle
Professuren als die entscheidenden
Personalien an einer Universität
neu zu besetzen.«



kam, dass die neuen Länder erst zum 1.
Januar 1997 der VBL beitraten, für die
aber eine Wartezeit von fünf Jahren gilt.
Erst Ruheständler, die 2002 und in den
Folgejahren in den Ruhestand gegangen
sind, konnten aus den Leistungen der
VBL Nutzen ziehen. 

Naturgemäß waren es nun gerade
diejenigen, die aus Altersgründen nicht
mehr verbeamtet worden waren, die als
erste eben gerade zwischen 1995 und
2001 den Ruhestand erreichten, ohne
amtsangemessene Leistungen bzw. in
den Folgejahren mit nur geringfügigen
VBL-Bezügen, sodass sie in der Folge
eine deutlich niedrigere Rente bezogen
und nun weiterhin beziehen als die
oben genannten DDR-Bestandsrentner
bzw. diejenigen systemnahen Rentner,
die noch die Bestimmungen des Eini-
gungsvertrages nutzten. Es versteht sich
von selbst, dass diese Renten weit unter
den Ruhestandsbezügen liegen, die ver-
beamtete Ruheständler erhalten, die in
den neuen Ländern nach C3/C4-Ost
besoldet worden waren, von dem Ver-
gleich mit der Besoldung und darauf
aufbauender Ruhestandsregelung nach
West-Tarifen ganz zu schweigen. Wenn

auch die letztgenannten Tatsachen für
die Betroffenen bedauerlich sind, so rei-
hen sie sich in die leider bis heute nicht
gelöste Problematik ungleicher Renten
in Deutschland ein, der eigentliche poli-
tische Skandal ist aber die deutliche
Besserstellung DDR-naher Ruheständ-
ler gegenüber denjenigen, die teilweise
in der DDR Nachteile in Kauf genom-
men haben, die aber dann, nach sorgfäl-
tiger Evaluierung von Persönlichkeit
und fachlicher Qualität, an entschei-
denden Stellen den Neuaufbau der Wis-
senschaftslandschaft in den neuen Län-
dern zu einem Erfolg werden ließen. 

Da offenkundig staatliche Versäum-
nisse zu dieser prekären Situation ge-
führt haben – die auf unzutreffenden
Voraussetzungen beruhende Bestim-
mung im Einigungsvertrag und der zu

späte Einstieg der Länder in das VBL-
System –, war es naheliegend, zunächst
auf juristischem Wege eine Korrektur zu
erreichen. Der Deutsche Hochschulver-
band (DHV) hat entsprechende Prozes-
se mit Prozesskostenhilfe unterstützt –
leider wurden alle, wie auch die von

weiteren Personen, mit
höchstrichterlichen Sprü-
chen mit Hinweis auf den
Einigungsvertrag abge-
lehnt. 

Das Warten auf eine
Rentenlösung wäre einer

„biologischen Lösung“ gleichgekom-
men, als Konsequenz blieb also nur, auf
eine politische Lösung hinzuarbeiten –
in diesem Punkt ist sich der DHV mitt-
lerweile auch einig mit anderen Organi-
sationen wie dem VAV (Verein für die
Altersversorgung in den neuen Län-
dern…), deren Ziel speziell die Verbes-
serung der Situation der nichtverbeam-
teten Ruheständler ist. Der DHV hat zu
diesem Zweck in das Präsidium einen
Beauftragten für diese Fragen kooptiert,
der mit Unterstützung vieler Mandats-
träger des Verbandes auf den verschie-
densten Ebenen – Universitäten, Län-
der, Bund – dafür wirbt, dass Möglich-
keiten geschaffen werden, die besonde-
ren Leistungen der genannten Perso-
nengruppe aus einem speziell dafür auf-
gebauten Fonds anzuerkennen. Wenn
auch aus der Politik selten direkte Ab-
lehnung kommt, so sind es im Moment

nur der Ostbeauftragte der
Bundesregierung, Staatsse-
kretär Dr. Bergner, sowie
neuerdings die Bundesbil-
dungsministerin Professor
Dr. Johanna Wanka, die
sich für eine von Ländern

und Bund gemeinsam getragene Stif-
tungslösung aktiv einsetzen. Doch pri-
mär sind es die Länder, die handeln
müssen, da Universitäten in unserem
föderalen System nun einmal Ländersa-
che sind. Aber offenkundig tun diese
sich sehr schwer, mit einer einheitlichen
Position gegenüber dem Bund aufzutre-
ten, um entsprechende Verhandlungen
aufzunehmen. Es wird deshalb an alle
politisch Verantwortlichen appelliert,
diese skandalöse und beschämende Si-
tuation durch ein konstruktives Heran-
gehen zu beenden, wobei die Länder
die Initiative ergreifen müssen. Den ver-
dienstvollen Kollegen gegenüber sollte
das selbstverständlich sein!
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»Offenkundig haben staatliche
Versäumnisse zu dieser prekären
Situation geführt.«

Mit diesem Preis werden 
Wissenschaftler und 
Wissenschaftspublizisten 
ausgezeichnet, die einer 
breiteren Öffentlichkeit
neue Erkenntnisse aus 
der Astronomie und 
Weltraumforschung besonders 
erfolgreich vermittelt haben.
Es können auch in didaktisch-
pädagogischer Absicht
verfasste Darstellungen 
ausgezeichnet werden. Es 
sind Publikationen aller Art in 
deutscher Sprache zugelassen 
(Druck, Rundfunk, Fernsehen,
Internet…). In der Jury sind 
sowohl Wissenschaftler als 
auch Wissenschaftspublizisten 
vertreten.

Der Preis wird alle zwei 
Jahre vom Max-Planck-
Institut für Astronomie,
Heidelberg, vergeben, das 
Preisgeld beträgt 3000 Euro. 
Die Preisverleihung erfolgt
auf der Herbsttagung der 
Astronomischen Gesellschaft,
die in diesem Jahr vom 
24. bis 27. September 2013 in 
Tübingen stattfinden wird.

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte bis zum 31. Juli 2013 an:

Dr. Jakob Staude
Max-Planck-Institut für 
Astronomie 
Königstuhl 17

D-69117 Heidelberg

Ausschreibung

Hanno und Ruth 
Roelin-Preis 2013
für Wissenschafts-
publizistik

Anzeige

»Der eigentliche Skandal ist die
deutliche Besserstellung DDR-
naher Ruheständler.«


